
Die Anmelderinnen (zusammen „Knauf“) verpflichten sich, nach Durchführung des 

Zusammenschlusses Knauf-Deckenplatten einerseits und DONN-Unterkonstruktionen (oder 

Nachfolgeprodukte) andererseits bis zum 31.12.2016 an Abnehmer in Österreich jeweils auch 

getrennt voneinander zu nicht-diskriminierenden marktüblichen Bedingungen zu verkaufen 

und zu liefern. Knauf wird also gegenüber Abnehmern in Österreich das Angebot oder den 

Verkauf von DONN-Unterkonstruktionen (oder Nachfolgeprodukten) nicht an die Bedingung 

knüpfen, auch Knauf-Deckenplatten zu erwerben und das Angebot oder den Verkauf von 

Knauf-Deckenplatten nicht an die Bedingung knüpfen, auch DONN-Unterkonstruktionen 

(oder Nachfolgeprodukte) zu erwerben.  

 

Knauf verpflichtet sich, der BWB während des oben genannten Zeitraums zu der generellen 

Markt- bzw Preisentwicklung und den im Einzelfall angebotenen Verkaufsbedingungen von 

Knauf-Deckenplatten und DONN-Unterkonstruktionen (oder Nachfolgeprodukten) auf 

Nachfrage umfassende Auskünfte zu erteilen.  

 

Die Bestimmungen des KartG (zB §§ 1 und 5 KartG) bleiben unberührt. Die 

Antragsgegnerinnen haben jede Umgehung dieser Auflagen zu unterlassen. 

 


